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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Die am 24. Juni 1980 angemeldete, unter der Numrner 

0 022 211 verbffentlicl-ite europäische Patentanmeldung 

80 103 562.7, für welche die Priorität einer frUheren An-

meldung vom 10. Juli 1979 in Anspruch genommen wird, ist 

von der PrUfungsabteilung 090 durch Entscheidung vom 

10. Mai 1984 zuruckgewiesen worden. 

Der Entscheidung lagen der Patentanspruch 1 gemal3 Hilfs-

antrag vom 25. Juni 1982 (eingegangen am 26. Juni 1982) 

und die AnsprUche 2-9 gleiclien Datums zugrunde. 

II. In der Entscheidung fUhrt die PrUfungsabteilung aus, der 

Gegenstand des Patentanspruchs 1 hätte nahegelegen und 

beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zur 

BegrUndung weist sie auf die FR-A- 2 340 151 und das 

"Lehrbuch für Umformtechnik" von K. Lange, Seiten 206-208, 

Ausgabe 1975, springer Verlag, Berlin, Mn. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

5. Juli 1984 unter Zahlung der GebUhr Beschwerde eingelegt 

und diese mit dem am 1. September 1984 eingegangenen 

Schriftsatz vom 24. August 1984 begrUndet. Sie vertritt 

die Auffassung, der Gegenstand der nunmehr neu vorge-

legten, unabhängigen AnsprUche 1 und 7 sei durch den Stand 

der Technik nicht nahegelegt. 

IV. Sie beantragt daher, die Entscheidung aufzuheben und die 

Erteilung eines europäischen Patentes mit diesen Patent-

ansprUchen. 

Der geltende Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

. . . / . . 
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Verfahren zum Ziehen eines dUnnwandigen konischen Napfes 

(6) aus einem Rohling (5) aus Blech, vorzugsweise aus 

Stahiblech, mit einer Umfangswand, die mit der Mittel-

achse des Napfes einen Winkel kleiner als 60°, vorzugs-

weise einen Winkel von 30  einschlie3t, unter Verwendung 

einer Matrize bzw. eines Ziehringes (1, 10) eines das 

Material des Rohlings (5) gegen den Ziehring (1, 10) 

andrUckenden Niederhalters (4) sowie eines das Material 

des Rohlings (5) in die öffnung (2, 12) des Ziehringes (1, 

10) drUckenden Ziehsternpels (3, 11) von jeweils starrer, 

d.h. funktionsmä3ig einteiliger Ausbildung, wobei das aus 

dem zwischen Niederhalter (4) und Ziehring (1, 10) ge-

bildeten Spalt (Niederhalterbereich) nachfliel3ende Ma-

terial des Rohlings (5) in einer den Ziehstempel (3, 11) 

umgebenden ersten Verformungszone durch Gleitziehen ver-

formt wird und Uber die sich an den Niederhalterbereich 

anschlie3ende Innenkante (7) des Ziehringes (1, 10) in 

einen als zweite Verformungszone dienenden und zwischen 

Ziehstempel (3, 11) und Ziebring (1, 10) gebildeten freien 

Hohlraum hineinfliel3t und dort zu dem konischen Napf (6) 

verformt wird, wobei die auf den Rohling (5) einwirkende 

Niederhalterkraft gegenUber der durch den Ziehstempel (3, 

11) auf das Material des Rohlings (5) ausgeUbte Kraft so-

welt erhöht ist, daB zur Vermeidung einer Faltenbildung in 

der Wandung des Napfes (6) in der zweiten Verformungszone 

ein Streckziehen unter VergröBerung der Blechoberflche 

sowie unter gleichzeitiger Verringerung der Blechdicke 

stattfindet, dadurch gekennzeichnet, daB das Material des 

Rohlings (5) zusätzlich in einem Abstreckspalt abgestreckt 

wird, weicher zwischen der Umfangsfläche des Ziebringes 

(1, 10) oder des als Ring ausgebildeten Niederhalters (4) 

und der Innenfläche eines den Ziehring (1, 10) oder den 

Niederhalter (4) zumindest teilweise umfassenden zusätz-

lichen Abstreckringes (13, 19) gebildet ist. 

. . / 	. . 
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Der geltende Patentanspruch 7 lautet wie folgt: 

Vorrichtung zum Ziehen dUnnwandiger konischer Näpfe (6) 

aus einern Rohling aus Bled -i, vorzugsweise aus Stahlblech, 

mit einer Umfangswand, die mit der Mittelachse des Napfes 

einen Winkel kleiner als 60 ° , vorzugsweise einen Winkel 

von 3 einschlie3t, zur Verwendung bei dem Verfahren nach 

einem der AnsprUche 1 bis 6, wobei die Vorrichtung eine 

Matrize bzw. einen Ziehring (1, 10), einen Ziehstempel (3, 

11) sowie einen Niederhalter (4) von jeweils starrer, d.h. 

funktionsmä3ig einteiliger Ausbildung aufweist, wobei die 

Stirnfläche (3') des Ziehstempels (3, 11) einen Durch-

messer besitzt, der kleiner ist als der Durchmesser der 

öffnung (2, 12) des Ziehringes (1, 10) an dessen Innen-

kante (7), wobei ein sich an die Innenkante (7) nach aul3en 

anschliei3ender Bereich zwischen Niederhalter (4) und Zieh-

ring (1, 10) eine erste Verformungszone in Form einer 

ersten, sich in Richtung zur öffnung (2, 12) des Zieh-

ringes (1, 10) bzw. in Flui3richtung des Materials des 

Rohlings (5) verengenden Abstreckspalt für das Gleitziehen 

bzw. für das Abstreck-Gleitziehen des Materials des Roh-

lings (5) sowie ein Bereich zwischen der Innenkante (7) 

und der Stirnfläche (3') des Ziehstempels (3, 11) eine 

zweite Verformungszone für das Material des Rohlings (5) 

bildet, und wobei der Niederhalter (4) gegenUber dem Zieh-

stempel (3, 11) mit einer erhöhten Kraft beaufschlagt 

wird, dadurch gekennzeichnet, dal3 ein zweiter Abstreck-

spalt für das Material des Rohlings (5) zwischen der Urn-

fangfläche des Ziehringes (1, 10) oder des als Ring aus-

gebildeten Niederhalters (4) und der Innenflche eines den 

Ziehring (1, 10) oder Niederhalters (4) zumindest teil-

weise umfassenden zusätzlichen Abstreckringes (13, 19) 

gebildet ist. 

. / . 
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ENTSCHE I DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPfJ; sie ist daher zulässig. 

2. Die Frage der ausreichenden StUtzung der AnsprUche durch 

die Beschreibung und der Zu1ssigkeit der in den einlei-

tenden Teil der AnsprUche neu aufgenommenen Przisierung 

braucht in Bezug auf die Erfordernisse der Art. 84 und 

Art. 123 (2) EPU nicht entschieden zu werden, denn die An-

meldung ist aus anderen Griinden (mangeinde erfinderische 

Tatigkeit) zurUckzuweisen. 

3. Nach PrUfung der im Verfahren liegenden Veröffentiichungen 

kommt die Kamrner zu dem Ergebnis, daB weder das Verfahren 

noch die Vorrichtung mit alien in den geitenden Patentan-

spriichen 1 bzw. 7 aufgefUhrten Merkmaien bekannt geworden 

ist. 

Der Gegenstand jedes dieser AnsprUche ist sornit gegenuber 

diesem Stand der Technik neu (Art. 54 EPU). 

4. Die BeschwerdefUhrerin hat in ihrer BegrUndung ausgefUhrt, 

daB das Verfahren zum Ziehen eines dUnnwandigen Napfes aus 

einem Blechrohiing mit den Merkmalen des Oberbegriffes des 

geltenden Anspruchs 1 sowohi durch Literaturstellen als 

auch durch eigene offenkundige Vorbenutung bekannt ist. So 

hat z.B. die BeschwerdefUhrerin selbst mit ihrem Schreiben 

vom 30. August 1976 an den Vorstand der Hoesch HUttenwerke 

AG, Dortmund, gegen diese den Vorwurf erhoben, in deren 

"Berichte aus Forschung und Entwicklung unserer Werke" vom 

März 1976 das Herstellungsverfahren tiefgezogener WeiB-

blechdosen der BeschwerdefUhrerin ohne Genehmigung so em- 

.1... 
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gehend wie nur möglich beschrieben zu haben, daB es jedern 

Interessenten ohne weiteres möglich gewesen ist, ohne 

kostspielige Versuche die von der Beschwerdefuhrerin ent-

wickelte tiefgezogene Wei3blechdose herzustellen. 

Die Kamrner sieht keine Veranlassung, die abgegebene Er-

klärung in Zweifel zu ziehen. Es ist daher davon auszu-

gehen, daB der Oberbegriff all jene Merkmale enthält, die 

in Verbindung miteinander nicht mehr neu sind, d.h. daB 

diese zum Stand der Technik gehören (Regel 29 (1) a) 

EPU). 

GegenUber diesem Stand der Technik unterscheidet sich der 

Anmeldungsgegenstand mithin lediglich durch die im Kenn- 

zeichen aufgefUhrten Merkmale (Regel 29 (1) b) EPIJ). 

	

5. 	Die anmeldungsgemäBe Lösung der gestellten Aufgabe, wonach 

die Formung eines konischen Napfes in einern einzigen ab-

schiie8enden Zug unter Vermeidung der Faltenbildung er-

foigen soil, beruht auf dern Gedanken, beim Gieitziehen das 

Material des Rohlings noch zustzlich abzustrecken. Zur 

Verwirkiichung dieses Gedankens dient nach Vorschlag der 

Anrneldung ein zusätzlicher Abstreckspalt, der 

a) zwischen der Innen- und Umfangsf1che des Ziehringes 

oder des Niederhaiters, oder als Variante, 

b) zwischen der Umfangfläche des Ziehringes oder des 

Niederhaiters und einem diese zumindest teiiweise 

urnfassenden Abstreckring gebiidet ist. 

	

6. 	Es ist daher zu prUfen, ob es für den Fachmann naheliegend 

war, ausgehend von im Oberbegrff umschriebenen Stand der 

Technik zur Lösung des Anmeldungsgegenstandes zu gelangen. 

. . . / I S • 



6.1 Bei der PrUfung dieser Frage ist zu berUckichtigen, da2 

es zum aligerneinen Fachwissen gehört, beim Ziehen von 

Formkörpern aus einem Rohling aus Bled -i und insbesondere 

beim Ziehen von dUnnwandigen Npfen das Material des 

Roblings zur Verbesserung der Faltenfreiheit in einem Ab-

streckspalt abzustrecken. Zur StUtzung dieses Sachverhal-

tes sei auf das vorveröffentlichte "Lehrbuch für Umform-

technik" von K. Lange, Seite 212, Absatz 2 verwiesen, in 

dem ausdrUcklich empfohlen wird, zur Vermeidung von Falten 

beim StUlpziehen zusammen mit dem Gleitziehen ein Ab-

strecken vorzunehinen. Beim Zusarnrnenlesen mit dem Bud 5.18 

der Seite 208 der genannten Publikation 1st ferner 

zwischen dem an der Innenfläche des Ziehringes beginnenden 

Ziehwulst und dem Niederhalter ein Abstreckspalt zu er-

kennen, dessen Weite die Blechdicke des Ausgangsmaterials 

geringfUgig unterschreitet. 

Der Fachmann entnimrnt daher diesern Sachverhalt ohne wei-

teres, daB das Blech beim Durchgang nicht nur gestaucht 

und umgelenkt, sondern auch noch in seiner Dicke vermin-

dert, also abgestreckt wird. Der besagte Spalt erstreckt 

sich zudem, wie aus dem Bud 5.18 leicht ersichtlich 1st, 

notwendigerweise von der Innenfläche des Ziehringes nach 

aul3en, so daB er zwangslaiufig zwischen der Umfangsfläche 

des Ziehringes gebildet wird. 

Hieraus erheilt, daB die in dieser Literaturstelle angege-

bene Lösung derjenigen der Variante a) des Kennzeichens 

des Anspruchs 1 entspricht. Der Fachmann 1st mithin in die 

Lage versetzt, bei der Suche nach einer Losung zur Vermin-

derung der Faltenbildung auf die in dieser Vorveröffent-

lichung bereitliegende Lehre zurUckzugreifen und sie ohne 

Cd 

.1... 
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weiteres im bekannten Verfabren nach dem Oberbegriff zu-

sätzlich noch anzuwenden. Aus diesem Grund erweist sich 

der Gegenstand des Anspruchs 1 als dern Fachmann nahe-

gelegt. 

Es erUbrigt daher auf die im Kennzeichen alternativ ange-

gebene weitere Lbsungsmöglichkeit (vgl. Variante b) von 

Absatz 5) einzutreten. 

6.2 Das Verfahren nach Anspruch 1 beruht daher nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPU). Der Anspruch 1 ist 

deshaib aufgrund des Artikels 52 EPU nicht gewährbar. 

7. 	Der Gegenstand des Vorrichtungsanspruches 7 beruht eben- 

falls nicht auf einer erfiriderischen Tätigkeit irn Sinne 

des Art. 56 EPU, weil das HinzufUgen eines zweiten Ab-

streckspaltes zum zu einem als nicht patentwUrdig ge-

haltenen ersten Abstreckspalt nach Anspruch 1 lediglich 

einer Verdoppelung einer Mal3nahme gleichkomrnt, die weder 

das durchschnittliche fachmännische Können Ubersteigt, 

noch eine nicht vorhersehbare Wirkung hervorzurufen ver-

mag. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist somit dem Fach-

mann ebenfalls nahegelegt (Art. 56 EPU), so daB es auch 

diesem an der in Art. 52 (1) EPU geforderten erfinderi-

schen Tätigkeit gebricht. Er ist mithin ebenfalls nicht 

gewährbar. 

.1... 
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ENTSCHEIDUNGSFOR11EL 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 


